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Art. 66 WechselG
 WechselG - Wechselgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2023

(1) Wer eine Ausfertigung zur Annahme versendet, hat auf den anderen Ausfertigungen den Namen dessen

anzugeben, bei dem sich die versendete Ausfertigung be ndet. Dieser ist verp ichtet, sie dem rechtmäßigen Inhaber

einer anderen Ausfertigung auszuhändigen.

(2) Wird die Aushändigung verweigert, so kann der Inhaber nur Rückgri  nehmen, nachdem er durch einen Protest hat

feststellen lassen:

1. daß ihm die zur Annahme versendete Ausfertigung auf sein Verlangen nicht ausgehändigt worden

ist;

2. daß die Annahme oder die Zahlung auch nicht auf eine andere Ausfertigung zu erlangen war.
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